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Eine Regionalzeitung berichtet über Damenunterwäsche. Dem Beitrag 
sind zwei Fotos beigestellt, die laut Quellenhinweis von einer Herstel-
lerfi rma stammen.

Der Beitrag kann mit Fotos einer Herstellerfi rma illustriert werden. 
Dabei kann auch das Unternehmen als Urheberin der Bilder genannt 
werden. Bei der Nennung des Firmennamens handelt es sich nicht um 
einen werbenden Hinweis, sondern um eine reine Quellenangabe. 
(B 116/98)

Im Sonderheft einer Radfahrer-Zeitschrift erscheint ein Artikel über den 
Nachtzug CityNightLine. Im gleichen Heft erscheint eine Anzeige für 
die CityNightLine.

Der Vorspann des Artikels besteht aus dem Text der Anzeige. Darin ent-
haltene Formulierungen wie „Erst verladen Sie Ihre Räder im Handum-
drehen zu erstaunlich günstigen Preisen“ und „Umsatteln lohnt sich…“ 
sind eindeutig werblicher Natur. Die Redaktion hat den Beitrag außer-
dem mit einem Foto illustriert, das ebenfalls der Anzeige entnommen 
ist. Durch die Verwendung des PR-Materials liegt Schleichwerbung vor, 
die der Presserat rügt. (BK1-77/07)

Verwendung von PR-Texten und Fotos

Artikel Anzeige

unzulässigzulässig
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Richtlinie 7.3 formuliert die Anforderungen an Sonderveröffentlichun-
gen. Redaktionelle Sonderveröffentlichungen sind solche Seiten, auf 
denen über einen bestimmten Themenbereich redaktionell berichtet 
wird und in dessen Umfeld Anzeigen von entsprechenden Unterneh-
men erscheinen. Eine Kennzeichnung dieser Seiten nach den Anforde-
rungen der Richtlinie 7.1 ist nicht notwendig, da es sich bei den Beiträ-
gen um redaktionelle Texte handelt. Allerdings muss beachtet werden, 
dass die Artikel – etwa durch Hinweise auf einzelne Unternehmen oder 
Produkte – nicht die Grenze zur Schleichwerbung überschreiten.

Werbliche Sonderveröffentlichungen sind Seiten, auf denen redakti-
onell gestaltete PR-Beiträge erscheinen, die in Zusammenarbeit mit 
einem oder mehreren Unternehmen erstellt bzw. von diesen zugelie-
fert wurden. Solche Veröffentlichungen müssen die Anforderungen der 
Richtlinie 7.1 erfüllen und auf den ersten Blick als Werbung erkennbar 
sein.

Im Bereich Sonderveröffentlichungen gibt es eine Vielzahl von verschie-
denen Erscheinungsformen, mit denen sich der Presserat in Beschwer-
deverfahren befasst hat. Anhand einiger Beispiele wird die Spruchpra-
xis hierzu dokumentiert.

Richtlinie 7.3 
Sonderveröffentlichungen

Redaktionelle Sonderveröffentlichun-

gen unterliegen der gleichen redak-

tionellen Verantwortung wie alle 

redaktionellen Veröffentlichungen. 

Werbliche Sonderveröffentlichungen 

müssen die Anforderungen der Richt-

linie 7.1 beachten.
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Auf einer Themenseite „Wohnen & Design“ berichtet eine Tageszei-
tung unter der Überschrift „Wenn die Küche schwebt“ über die neue 
Küchenserie eines namentlich genannten Herstellers. Unter dem Titel 
„Viele Geräte ergeben einen Herd“ werden die vielfältigen Kombina-
tionsmöglichkeiten der neuen Kochfeldserie einer Elektrofi rma aufge-
zeigt. Und unter der Überschrift „Nie mehr abwaschen“ wird die 75jäh-
rige Geschichte eines elektrischen Geschirrspülers eines Unternehmens 
geschildert und die neue Gerätegeneration beschrieben, die demnächst 
auf den Markt kommt.

Die Vorstellung der Produkte (Küche, Herd, Geschirrspüler) geht weit 
über das Informationsinteresse der Leser hinaus. Die detaillierten und 
unkritischen Beschreibungen von jeweils einem Produkt eines bestimm-
ten Herstellers in Kombination mit verschiedenen Fotos sind Schleich-
werbung. Der Presserat rügt diese Beiträge. (BK2-154/04)

Redaktionelle Sonderveröffentlichungen 

unzulässig
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In einer Regionalzeitung erscheint eine Seite, die oben links als „Ver-
lagssonder seite/Anzeige“ gekennzeichnet ist. Sie enthält redaktionell 
gestaltete Beiträge. 

Die Veröffentlichung erfüllt die Anforderung des Pressekodex. Durch 
den Hinweis „Verlagssonderseite/Anzeige“ wird der Leser in die Lage 
versetzt zu erkennen, dass es sich bei der kompletten Seite um Wer-
bung handelt. Eine Verwechslungsgefahr mit einer redaktionellen 
Veröffentlichung besteht nicht. (BK2-189/07)

Auf sechs Seiten berichtet eine Regionalzeitung über das Thema Geld. 
Sieben von 16 Beiträgen beschäftigen sich mit einem Finanzdienst-
leister, dessen Mitarbeiter die Artikel selbst produziert haben. Über-
schrieben ist die Seite mit der Dachzeile „Ein Sonderthema der (Zei-
tungsname)“. Auf Seite 5 ist ein Impressum enthalten mit dem Hinweis 
„Redaktion: (Zeitungsname)-Sonderthemen“.

Der Presserat missbilligt die Veröffentlichung. Dem Leser wird nicht 
klar, dass es sich um Werbung handelt. Er erkennt möglicherweise das 
abweichende Layout, verbindet es aber nicht zwingend mit dem Be-
griff Werbung. Gleiches gilt für die Dachzeile und das Impressum. 
(BK2-277/05 und BK2-278/05)

Werbliche Sonderveröffentlichungen

unzulässigzulässig
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Eine Illustrierte veröffentlicht eine achtseitige Fotostrecke über ein 
neues Fahrzeug von Audi. Der Beitrag ist als „Audi Special“ gekenn-
zeichnet und besteht aus einigen kurzen Texten und großformatigen 
Fotos mit einem Schauspielerehepaar und dem Fahrzeug. Die Strecke 
erschien drei Seiten vor einem redaktionellen „Journal Auto“. 

Der Hinweis „Audi Special“ am Beginn der Fotostrecke reicht nicht aus, 
jedem Leser den Werbecharakter der Fotostrecke zu verdeutlichen. 
Die Leser können beim Durchblättern der Zeitschrift durchaus zu dem 
Schluss kommen, dass es sich bei der Fotostrecke um einen redaktio-
nellen Beitrag handelt. Der Presserat spricht eine Missbilligung aus. 
(BK2-93/07)

Werbliche Sonderveröffentlichungen

unzulässig
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Die Richtlinie 7.4 ersetzt für Journalisten die Regelungen des Wertpa-
pierhandelsgesetzes, soweit sie die Erstellung und Veröffentlichung von 
Finanzanalysen betreffen. Journalisten, die sich dem Pressekodex ver-
pflichten, sind insoweit nicht an das Gesetz und die staatliche Aufsicht, 
sondern ausschließlich an das Verfahren beim Presserat gebunden.

Zu dieser Richtlinie liegen dem Presserat bislang keine Beschwerden vor.

Richtlinie 7.4 
Wirtschafts- und Finanz-
marktberichterstattung

Journalisten und Verleger, die Infor-

mationen im Rahmen ihrer Berufsaus-

übung recherchieren oder erhalten, 

nutzen diese Informationen vor ihrer 

Veröffentlichung ausschließlich für 

publizistische Zwecke und nicht zum 

eigenen persönlichen Vorteil oder 

zum persönlichen Vorteil anderer.

Journalisten und Verleger dürfen 

keine Berichte über Wertpapiere und/

oder deren Emittenten in der Absicht 

veröffentlichen, durch die Kursent-

wicklung des entsprechenden Wert-

papieres sich, ihre Familienmitglieder 

oder andere nahestehende Personen 

zu bereichern. Sie sollen weder direkt 

noch durch Bevollmächtigte Wertpa-

piere kaufen bzw. verkaufen, über 

die sie zumindest in den vorigen zwei 

Wochen etwas veröffentlicht haben 

oder in den nächsten zwei Wochen 

eine Veröffentlichung planen. 

Um die Einhaltung dieser Regelun-

gen sicherzustellen, treffen Journalis-

ten und Verleger die erforderlichen 

Maßnahmen. Interessenkonflikte bei 

der Erstellung oder Weitergabe von 

Finanzanalysen sind in geeigneter 

Weise offenzulegen.
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